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E-Spenden-bescheinigung


CHECKLISTE: 
So nutzen Sie E-Spendenbescheinigungen im Verein

· Sie scannen Ihre Unterschrift (oder die eines anderen aus dem Verein, der Spendenbescheinigungen unterzeichnen darf) ein, damit sie automatisch in die Spendenbescheinigung eingefügt wird. 
· Damit nicht Fremde auf Ihren Rechner zugreifen können, haben Sie diesen – z. B. durch Passwort – vor dem Zugriff Fremder zu schützen. 
· Sie verwenden eine Software (z. B. easyverein oder WISO Mein Verein), die das Erstellen der Spendenbescheinigung automatisch mit der entsprechenden Buchung verknüpft. Jede gebuchte und ausgestellte Zuwendungsbestätigung weist entsprechend den der Höhe nach gleichen Betrag aus. 
· Sie haben schriftlich dokumentiert, wie das Verfahren bei Ihnen abläuft.

Der Ablauf zur E-Spendenbescheinigung in der Praxis:
· Der Spender überweist Ihrem Verein eine Geldspende unter Angabe seiner Steueridentifikationsnummer.
· Als Schatzmeister übermitteln Sie die Information über die eingegangene Spende elektronisch an Spender und Finanzamt (das erledigt eine gute Vereinssoftware übrigens automatisch, s. o.).
· Der Spender gibt seine Spende wie gehabt in seiner Steuererklärung an. 

	
	

	Checkliste: Die elektronische Zuwendungsbestätigung

	Sie stellen die Bescheinigung nur für Geldspenden aus.

	Die elektronische Spendenbescheinigung wird als pdf, also in einem nicht mehr veränderbaren Format, versandt.

	Die Bescheinigung enthält den Hinweis darauf, dass Ihr Verein eine Bestätigung zur Verwendung des „maschinellen Verfahrens“ vom zuständigen Finanzamt erhalten hat.

	Sie enthält den Betrag der Zuwendung (in Ziffern und Buchstaben).

	Sie enthält den Tag der Zuwendung.

	Angaben, welchen Zweck Ihr Verein verfolgt.

	Sie enthält eine Unterschrift (gescannt) von jemandem aus dem Verein, der Spendenbescheinigungen unterschreiben darf.

	Sie haben den Zugriff, also das „Verfahren“ gegen unberechtigten Zugriff geschützt.

	Buchung der Spende und das Ausstellen der Spendenbescheinigung erfolgen gleichzeitig. 

	Es gibt im Verein einen Kontrollmechanismus (z. B. 4-Augen-Prinzip, Kassenprüfer prüfen alle elektronisch ausgestellten Bescheinigungen). 

	Die Bescheinigung enthält die Angabe, dass es sich nicht um einen Mitgliedsbeitrag 
– und dass es sich um eine Geldspende handelt.
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Damit Vereinsfiihrung Freude macht




